
  
 

SAMTGEMEINDE LÜCHOW (WENDLAND) 

Der Samtgemeindebürgermeister 

- Az.: 511201SG - 

 Lüchow (Wendland), 18.05.2016 

Sachbearbeiter/in: Frau Koops 

 

 

Sitzungsvorlage Nr. 016/2016 SG 
 

 

Finanzierung von hauswirtschaftlichen Kräften in Kindertageseinrichtungen 
 

 

An den  beraten am: 

 
Jugend- und Sozialausschuss                   Ö 02.06.2016 
   

 
 
Samtgemeindeausschuss                   N 17.06.2016 
   

 
 
Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)                   Ö 22.06.2016 
   

 
       

 
Sachverhalt mit Begründung: 
 
Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Lüchow-Dannenberg hat im Herbst 2015 
beschlossen, die Finanzierung der hauswirtschaftlichen Tätigkeiten im Rahmen der Be-
köstigung von Kindern in Kindertageseinrichtungen ab 1. Januar 2016 im Umfang der 
Kostenberechnung der Verwaltung über den Defizitausgleich des Landkreises/der 
Samtgemeinde zu übernehmen. Voraussetzung ist, dass ein entsprechendes Konzept 
gelebt wird. 
Für die Samtgemeinde bedeutet dies einen Mehraufwand in Höhe von 12.500,00 € (auf 
Basis der Abrechnung des Kindergartenjahres 2014 mit dem Landkreis). Die Verwal-
tung ist der Ansicht, dass dies keine Pflichtleistung sondern eine freiwillige Leistung be-
deutet und stellt die Zahlungsverpflichtung des Landkreises und der Samtgemeinden 
gegenüber den Trägern damit in diesem Punkt grundsätzlich in Frage. 
 
Zum Hintergrund: 
Mit E-Mail vom 28. September 2015 erhält die Samtgemeinde ein Protokoll über ein 
Gespräch mit den Kita-Trägern DRK und Kirchenkreisamt. In dem protokollierten Ge-
spräch vom 17. September 2015 geht es um die hauswirtschaftliche Kraft in Kinderta-
gesstätten, die ab dem 1. August 2015 mit einem Zusatzbeitrag der Eltern von 5,00 € 
monatlich finanziert werden soll.  
Die Träger berichteten dem Landkreis gegenüber von Klagen der Eltern über diesen 
Zusatzbeitrag. Wann und in welchem Umfang die Eltern über die Einführung des Zu-
satzbeitrages informiert wurden, ist der Verwaltung nicht bekannt. In der weiteren Dis-
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kussion zwischen Trägern und Landkreis wird eine Kostenberechnung erarbeitet, wo-
nach ein Pauschalbetrag pro Gruppe nach Größe der Kindertageseinrichtung bereitge-
stellt werden soll (siehe Anlage 1). 
Bislang galt im Landkreis Lüchow-Dannenberg aufgrund der Haushaltslage der Grund-
satz, lediglich die Mindeststandards zu finanzieren. Das Mittagsessen wird von den El-
tern zusätzlich zum Kindergartenbeitrag direkt an den Träger oder den Mittagessenliefe-
ranten gezahlt, weil diese Kosten betriebswirtschaftlich nicht mit dem Landkreis abzu-
rechnen sind.  
Die Samtgemeinde hat vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund die Aus-
kunft erhalten, dass das Mittagessen eine freiwillige Leistung sei und keinesfalls über 
die Betriebskostenabrechnung abzuwickeln sei. Die hauswirtschaftliche Kraft wird zu 
einem Großteil dem Mittagessen zuzuordnen sein, sodass die Verwaltung hier keine 
Pflichtleistung erkennen kann. Selbstverständlich bleibt davon unberührt, dass es für 
Kinder in Kindertageseinrichtungen ein Mittagessen geben muss. 
In den Kuratorien der Kindertageseinrichtungen wurde die Kostenübernahme der Pau-
schalbeträge für hauswirtschaftliche Tätigkeiten durch den Landkreis zustimmend zur 
Kenntnis genommen. Die Verwaltung bittet um Meinungsbildung und Entscheidung 
durch den Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland). In der Anlage findet sich dazu 
die Sitzungsvorlage des Jugendhilfeausschusses. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Finanzierung der hauswirtschaftlichen Tätigkeiten bedeuten für die Samtgemeinde 
Mehrkosten in Höhe von 12.500,00 € jährlich bei der Finanzierung der Kindertagesstät-
ten (bei einem Volumen von rund 670.000,00 € in der letztjährigen Abrechnung).   
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugend- und Sozialausschuss beschließt, dem Samtgemeindeausschuss zu emp-
fehlen, dem Rat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beschließt, die Samtgemeinde Lüchow 
(Wendland) erkennt die Kosten laut Konzept vom 17. September 2015 an / nicht an und 
übernimmt den Anteil gemäß Jugendhilfevereinbarung / und übernimmt den Anteil ge-
mäß Jugendhilfevereinbarung nicht.  
 
 
D.SBM. 
 
 
 
Anlage(n) 
Anzahl Gruppen 2015 ohne Waldgruppen 
Jugendhilfevereinbarung Kitas 
Sitzungsvorlage des Jugendhilfeausschusses 
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